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XIV. Gesetzgebungsperiode 
"', DEU BUNDESMINISTER 

FüR UNTERRICHT UND KUNST 

Zl. 10.000/68-Parl/77 Wien, am 13. Dezember 1977 

An die 

PARLAMENTSDIREKTION 

Parlament 

1017 Wie n 

4ttO.gIAB 

1977 -12- 1 6 
zu -1I{O'1IJ 

Die schriftlich~ parlam~ntarische 

Anfrage Nr. 1407/J-NR/77, betreffend Subventions

bericht 1975, die die Abgeordneten Mag.HÖCHTL und 

Genossen am 18. Oktober 1977 an mich richteten, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 

Auf Grund der Bestimmungen des 

Bundesministeriums für Finanzen sind nur Empfänger 

ab S 100.000,- einzeln anzuführen. 

ad 2) 

Wenn ein Subventionsempfänger mehrere 

Beträge aus der gleichen Verrechnungspost, die zu

sammen über S 100.000,- ergeben, erhält, werden 

die zusammengezählten Beträge als gesamte Subvention 

ausgewiesen. 

ad 3) 

Erhalten Subventionsempfänger aus ver

schiedenen Posten Beträge, so werden sie unter jeder 

Post getrennt geführt; hier ist die Zusammenziehung 

aus Gründen der Organisation des Subventionsberichtes 

nicht möglich. 
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ad 4 und 5) 

Die Herstellung eines alphabetischen 

Verzeichnisses aller Subventionsempfänger wäre eine 

äußerst zeitraubende Tätigkeit, die sicherlich nicht 

in der für die Abgabe des Subventionsberichtes zur 

Verfügung stehenden Zeit möglich wäre. 
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